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An alle 
Mitarbeiter*innen 
der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main 
 
Zur Kenntnis an  
- den Personalrat, 
- die Schwerbehindertenvertretung, 
- die Gleichstellungsbeauftragte 
 
 
 
Arbeitszeitregelung zum Jahreswechsel 2023/2024 
 
 
Sehr geehrte Mitarbeiter*innen, 
 
die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der Universitätsbetrieb zum 
Jahreswechsel sehr ruhig verläuft. Rund um die Feiertage und auch anlässlich der 
hessischen Schulferien nehmen viele Mitarbeiter*innen Urlaub. Diese Zeit bietet 
die Möglichkeit, den Betrieb unserer Gebäude zum Sparen von Strom und 
Heizenergie herunterzufahren.  
 
Zu diesem Zweck hat das Präsidium am 19.09.2023 die Schließung der 
Universität vom 23.12.2023 bis 07.01.2024 unter Beachtung von Sonder-
regelungen beschlossen. Die Sonderregelungen finden Sie am Ende dieses 
Schreibens erläutert.  
 
In diesem Zeitraum fallen für Sie als Mitarbeiter*innen bis zu 56 Sollarbeitsstunden 
an. Dieser Verpflichtung zur Ableistung der bis zu 56 Sollarbeitsstunden können 
Sie flexibel auf drei verschiedenen Wegen nachkommen: I. durch mobiles 
Arbeiten, II. durch Einarbeitung der Sollarbeitsstunden, und III. durch den Einsatz 
von Urlaub. 
 
I. Mobiles Arbeiten: An den Schließtagen im Zeitraum vom 23.12.2023 bis 
07.01.2024 kann vollständig mobil gearbeitet werden, sofern dies betrieblich 
möglich ist.  
 
II. Einarbeitung der Sollarbeitsstunden: Sie haben im Zeitraum vom 01. Oktober 
2023 bis 31. März 2024 Gelegenheit zur Einarbeitung der erforderlichen bis zu 56 
Stunden. Sie können die erforderlichen Sollstunden also entweder ab Oktober auf-
bauen, oder aber in der Schließzeit Minusstunden aufbauen, und diese dann durch 
Einarbeitung bis März 2024 wieder ausgleichen.  Um dies zu gewährleisten, wird 
für diejenigen Mitarbeiter*innen, welche die Einarbeitungsmöglichkeit nach der 
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DV Gleitzeit in Anspruch nehmen können, im Gleitzeitsystem die monatliche Kap-
pungsgrenze von Oktober 2023 bis März 2024 auf 96 Stunden angehoben. Mit 
Ablauf des 31. März 2024 muss Ihr Gleitzeitkonto wieder ausgelichen sein. Bitte 
beachten Sie, dass zum 31. März 2024 auch die 40-Stunden-Kappungsgrenze wie-
der wirksam wird; damit gehen alle über die 40-Stunden-Grenze hinausgehenden 
Gleitzeitguthaben nach Ablauf des Monats März 2024 verloren.  
 
III. Einsatz von Urlaub ist entsprechend regulär möglich.  
 
Für die studentischen Hilfskräfte finden die Regelungen des § 6 („Arbeitszeit-
konto“) des Arbeitsvertrages für studentische Hilfskräfte entsprechend Anwen-
dung. 
 
Die Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg (UB JCS) sowie alle Ser-
viceeinrichtungen des HRZ sind an allen Standorten vom 23.12.2023 bis ein-
schließlich 07.01.2024 geschlossen, mit Ausnahme der Zentralbibliothek und der 
Medizinischen Hauptbibliothek, welche bereits ab dem 03.01.2024 wieder öffnen 
werden. 
 
Von der Schließung ausgenommen sind Services in den Leitstellen, Teile der Tech-
nischen Abteilung/IMM (Rufbereitschaft) sowie der Pförtnerdienst im Biozentrum 
und Otto-Stern-Zentrum (Campus Riedberg) und Einrichtungen, die in dieser Zeit 
versorgt werden müssen. Für den Fachbereich Medizin ist Personal ausgenommen, 
welches in der Krankenversorgung bzw. dem UKF zugeordneten Einrichtungen tä-
tig ist sowie Personal, das für den reibungslosen Ablauf der Blockpraktika im kli-
nischen Studienabschnitt sowie die Lehre im Kursus der Anatomie verantwortlich 
zeichnet.  
 
Ich bitte die direkten Vorgesetzten, deren Mitarbeiter*innen nicht die Einarbei-
tungsmöglichkeit nach der DV Gleitzeit oder über das Arbeitszeitkonto gemäß § 6 
des Arbeitsvertrages für studentische Hilfskräfte in Anspruch nehmen können, die 
Regelung im Einzelnen mit den zugeordneten Beschäftigten abzustimmen und 
Nachweise zum Ausgleich der durch die Schließung der Universität ausfallenden 
Arbeitszeiten erstellen zu lassen. Diese sind für eine eventuelle Prüfung im Jahr 
2024 aufzubewahren.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Flexibilität in der Umsetzung! Mit der Schließung über 
den Jahreswechsel können wir mit vergleichsweise kleinem Aufwand signifikant 
Strom und Heizenergie und damit CO2 und Geld sparen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Enrico Schleiff 
Präsident der Goethe-Universität 
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